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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 

219 Manövermeldung  

(02.12.2025 – 04.12.2025) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 02.12.2025 bis 04.12.2025 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Köschinger Forst, Hepberg, Denkendorf, Altmann-
stein, Stammham, Lenting, Kösching eine Wehrübung durch.  

Es werden ca. 60 Soldaten sowie 6 Fahrzeuge (von diesen gepan-
zerte Fahrzeuge: Anzahl 2) an der Übung teilnehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

 

  Die diesbezüglichen Anlagen befinden sich auf der Seite 5 
des Amtsblattes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A M T S B L A T T  
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220 Manövermeldung  

(01.12.2025 – 18.12.2025) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 01.12.2025 bis 18.12.2025 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Schernfeld, Eichstätt, Kipfenberg, Gaimersheim, 
Kösching eine Wehrübung durch.  

Es werden ca. 30 Soldaten sowie 4 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

  Die diesbezügliche Anlage befindet sich auf der Seite 6 des 
Amtsblattes.  

 

 

 
221 Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Wirtschaft 

am 27.11.2025 

 

 Am Donnerstag, 27.11.2025, um 17:00 Uhr  

 

findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Eichstätt, Zi.-Nr. 101, Residenzplatz 1, 85072 

Eichstätt eine 

 

 
Sitzung des Ausschusses für Tourismus und 

Wirtschaft 
 

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 

 

1 Vorläufiger Saisonbericht 2025 

2 Haushaltsansätze 2026 im Bereich des Tourismus und 

Marketingplanung 

   

3 Besuchersteinbruch Blumenberg 

4 Verschiedenes aus dem Bereich Tourismus 

5 Rückblick: Schwerpunkte der Wirtschaftsförderung im 

ablaufenden Jahr 

   

6 Ausblick auf Projekte der Wirtschaftsförderung für 2026 

7 Strategische Ausrichtung: Wirtschaftsförderung und Regi-

onalentwicklung 

   

 

 

 
Eichstätt, 13.11.2025 

 
Alexander Anetsberger 

Landrat 

 
 
222 Sitzung des Ausschusses für Soziales am 01.12.2025 

 

 Am Montag, 01.12.2025, um 17:00 Uhr  

 

findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Eichstätt, Zi.-Nr. 101, Residenzplatz 1, 85072 

Eichstätt eine 

 

 Sitzung des Ausschusses für Soziales  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 

1 Bildung und Teilhabe – Erhöhung der Pauschale für das 

Mittagessen 
   

2 Verabschiedung des Integrationskonzepts des Landkreises 

Eichstätt 
   

3 Verschiedenes 

   

 

 

Eichstätt, 20.11.2025 

 
Alexander Anetsberger 

Landrat 

 

 

 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 

  - keine Bekanntmachungen - 
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Bekanntmachungen anderer Behörden   

 

 

 

 

 

 
223 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonstigen 

Sparurkunden 

 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkas-
senbücher/Sparurkunden 

 

 

 

3162650802 

 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos er-
klärt. 

 

 

Ingolstadt, 07.11.2025 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

 

Reinhard Dirr   Karl-Heinz Schlamp  

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsmitglied  

 
 
 
 

 
224 Aufgebot von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparur-

kunden 

 

Gemäß Art. 35 und 36 AGBGB wird hiermit auf Antrag der nach-
stehend aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen Spar-
kassenbuches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorlegung 
der Urkunde binnen drei Monaten bei der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
anzumelden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, 
so wird das jeweilige Sparkassenbuch/die jeweilige Sparurkunde durch 
Beschluss des Vorstandes für kraftlos erklärt. 

 

 

Antragsteller 

 

Urkundennummer 

Birgit Dunz/Erna Neumayer/ 

Maria Schauer 

für Anna Adlkofer 

3220318020 

 

 

 

Eichstätt, 17.11.2025  

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

 

Karl-Heinz Schlamp 

Vorstandsmitglied 

 
Markt Gaimersheim 

 

 
225 1. Änderungssatzung zur Festsetzung der Realsteuerhe-

besätze des Marktes Gaimersheim (Hebesatzsatzung) 
vom 20.11.2024 

 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 12. November 2025 
die o.g. Satzung beschlossen. Die Satzung tritt am 01. Januar 2026 in 
Kraft. 

 

Ab dem 01. Januar 2026 liegt die Satzung während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Marktplatz 3 in 
Gaimersheim (Zimmer Nr. 17) zur Einsicht aus. 

 

Gaimersheim, 13.11.2025 

 

 

gez. 

Andrea Mickel  

Erste Bürgermeisterin 

 

 

 

 
226 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Be-

bauungsplan Nr. 48 Ä I „Im Winkel“ 

 

Der Marktgemeinderat hat am 16.03.2022 den Bebauungsplan Nr. 
48 Ä I „Im Winkel“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Ab sofort wird der Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 Abs. 
3 S. 2 BauGB im Rathaus, Marktplatz 3, Bauamt, Zimmer 13 während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 

 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrensund Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

 

Unbeachtlich werden demnach 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber dem Markt Gaimersheim geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
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nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

 

 

 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 48 Ä I „Im Winkel“ 
(schwarz umrandet) 

 

 

Markt Gaimersheim 

gez. 

 

Andrea Mickel 

Erste Bürgermeisterin 
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Anlagen zur Bekanntmachung Nr. 219  

Manövermeldung (02.12.2025 – 04.12.2025) 
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Anlage zur Bekanntmachung Nr. 220  

Manövermeldung (01.12.2025 – 18.12.2025) 
 

 

 

 

 

 

 


